
Auszug aus dem Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730, 2003 I S. 476) 

 

§ 1 Begriffsbestimmungen  

(1) Im Sinne dieses Gesetzes  

1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind,  

2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind,  

3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer ande-
ren Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge 
zusteht,  

4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf 
Dauer oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtig-
ten Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine ju-
gendliche Person im Rahmen der Ausbildung oder der Jugendhilfe betreut. 

(2) Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes … 

(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für verheiratete Ju-
gendliche. 

 

§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren  

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren 
an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen gestat-
tet werden.  

(2) *In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren nicht in Automaten angeboten werden. 
Dies gilt nicht, wenn ein Automat  

1. an einem Kindern und Jugendlichen unzugänglichen  Ort aufgestellt ist oder  

2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, 
dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren nicht entnehmen können.  

 

§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

(1) Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Staatsvertrag der Länder 
über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Tele-
medien in Kraft tritt.  



Gleichzeitig treten das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit vom 25. 
Februar 1985 (BGBl. I S. 425), zuletzt geändert durch Artikel 8a des Gesetzes vom 
15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762) und das Gesetz über die Verbreitung jugend-
gefährdender Schriften und Medieninhalte in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. Juli 1985 (BGBl. I S. 1502), zuletzt geändert durch Artikel 8b des Gesetzes vom 
15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762) außer Kraft.  

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gibt das Datum 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Bundesgesetzblatt bekannt.  

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 treten § 10 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 Nr. 13 am 1. 
Januar 2007 in Kraft.  


